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tätcr und einen Dipl. Rettungssanitäter in Ausl.')iidung 

bzw. einen 'iVansportsanitäter. Verschiedene Reiuings-

dienste ergänzen dieses Team entweder mit einer 

Anästhesiepflege-Fachperson oder einem Notarzt. 

Die Durchführung der erweiterten medizinischen 

Maf^nahmen und die Qualitätsüberprüfiing unterlie

gen dem Äi-ztlichcn Leiter des jeweiligen Rettungs

dienstes. 

Formen der Qualitätssicherung stellen für Mitar

beiter des Rettungsdienstes die Teilnahme an zertifi

zierten internationalen Kurssystemen sowie interne 

l ' ä i fungen (Medikamente, .spezielle Verfahren usw.) 

dar. Bereits in der Ausbildung zum Dipl . ReiiLmgssa-

nitäter HF lernen die Studierenden, die Arbeit anhand 

klarer Algorithmen durchzuführen . Fiweiterte medi

zinische Maßnahmen (z.B. i.v.-Zugang, i.o.-Zugang, 

Entlastung eines SpamiLingspneu) und die Gabe 

wichtiger Medikamente (z.B. Morphin®, Fentanyl®, 

Dormicum®) sind integraler Bestandteil der Ausbil

dung. 

Durch gezielte Fachkenntnisse und die frühzeitige 

Integration medizinischer Maßnahmen während ihrer 

dreijährigen Aus|-)ildung werden die Dipl. Rettungs-

sanitäer IIF auf ihr späteres anspruclisvolles Tätig

keitsfeld vorbereitet. Wie das Tätigkeitsfeld eines 

Dipl . Rettungssanitäters HF mit ei-weilerten medizi

nischen Maßnahmen aussehen kann, wird im Fol

genden am Beispiel des Retti.mgsdiensies am Kan

tonsspital in Aarau beschrieben. 

RETTUNGSDIENST SCHWEIZ 

Die IVR-Richtlinien verlangen als Mindestbesetzung 

eines Reitungsmittels (RTW) einen Dipl. Rettungssani-

Abb. 1: Studierende 
in ihrer dreijährigen 
Ausbiidung zum Dipl. 
Rettungssanitäter an 
der HFRB Schutz und 
Rettung in Zürich 
trainieren die erwei
terten medizinischen 
Maßnahmen 
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RETTUNGSDIENST AARAU 

Der Rettungsdienst Aarau steht unter der Ärztlichen 

Leitung der Klinik für Anästhesie und operative In

tensivmedizin am Kantonsspital in Aarau. Im Jahr 

2011 wurden 5344 Primär- und Sekundäreinsatze 

gefahren, womit der Rettungsdienst innerhalb der 

Schweiz als mittelgro/^ bezeichnet werden kann, 

hn Jahr 2007 erfolgte die Zertifizierung durch den 

Interverband für Rettungswesen (IVR). Die.se Zerti

fizierung ist Voraussetzung für die Erteilung einer 

Beiriebsbewilligung, die seit dem 1. JauLiar 2012 vom 

Gesimdheitsdepartement des Kantons Aargau (DGS 

Kt AG) von allen 'IVan.sport- und Rettungsunterneh

men, die im Kanton Aargau tätig sind bzw. sein wol

len, verlangt wird. Rund um die Uhr sind in Aarau 

zwei Teams im Schichtbetrieb im l'.insatz; von Montag 

b\s h'icitag steht tagsül^er ein drittes Team zur Ver

fügimg. Eine Rettungswagenbesatzung besteht aus 

zwei Rettungssanitätern, mindestens einer davon mit 

einem Nachdiplomstudium (NDS) in Anästhesie. Ret-

timgssanitäter in Ausbildung fahren im ersten Jahr als 

Drittperson mit. Bei Isoletten-Einsätzen (Filih- und 

kritische Neugeborene) rückt ein Retmngssanitäter 

zusammen mit einem erf^ihrenen ärztlichen und 

pflegerischen 'leam der Kinderklinik aus. Der Fahr

zeugpark besteht aus Rinf Reltimg.swagen; eines der 

Fahrzeuge ist speziell für den Patiententransport mit 

einer Isolette ausgestattet. Einige erfahrene Mitarbei

ter des Rettungsdienstes in Aarau arbeiten zusätzlich 

als Disponenten auf der kantonalen Einsatzleitstelle 

bzw. Sanitätsnotmfzentrale (ELS 144). Der Äi-ztliche 

Leiter des Rettungsdienstes ist eloentälls verantwort

lich für diese ELS 144. 

Die Rettirngssanitäter I IF, vor allem jene mit NDS 

Anästhesie, sind aufgmnd ihrer Ausbildung und Fr

fahrimg vom Ärztlichen Leiter mit weitreichenden 

Kompetenzen ausgestattet. Dadurch wird der Einsatz 

von Notärzten auf wenige Fälle reduziert. Ein Arzt 

l^egleitet den Transport auf dem RTW bei Finsälzen 

mit der Isolette, bei einem Massenanfall von Verletz

ten (zur Triagierung) und wenn notv.'endig bei In

tensiv Verlegungen. Die Rettungssanitäter können im 

RD Aarau im Sinne einer ständigen Verordnung unter 

Berücksichtigung der internen Weisungen und Richt

linien folgende Maßnahmen sowohl bei Primär- wie 

auch bei Sekundäreinsätzen in eigener Kompetenz 

selbstständig durcliführen: 

Abb. 2: Die Verant
wortung für die 
korrekte Durchführung 
aller getroffenen 
Maßnahmen liegt beim 
ausführenden Mitar
beiter Bei Anwesenheit 
eines Arztes befolgt das 
Rettungsdienstpersonal 
dessen Anweisungen; 
in diesem Fall trägt der 
Arzt auch die Verant
wortung 

Typ L X b in Meter SH in Meter Preis in € 
P10 5,00 X 4,75 1,70 890,00 
P11 4,00 X 5,90 1,90 989,00 
P12 6,00 X 5,65 1,70 1.060,00 
P13 6,00 X 5,90 1,90 1.110,00 
P16 8,00 X 5,65 1,70 1.245,00 
P17 8,00 X 5,90 1,90 1.330,00 
P20 10,00 X 5,65 1,70 1.420,00 
P21 10,00 X 5,90 1,90 1.650,00 
P22 12,00 X 5,90 1,90 1.896,00 

Preise unserer aufblasbaren Zelte auf Anfrage 
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Schmerz-Skala 
0 Kein Sz 

2 geringe Sz 
4 mittelstarl<e Sz 
6 starl<e Sz 
8 sehr starl<e Sz 
10 maximal 

vorstellbare Sz 

S i t u a t i o n s b e u r t e i l u n g 

Ursache \ 
b e h e b b a r ? j a — • L a g e r u n g 

En t l as tung 

nein 

\ 
O2, M o n i t o r i n g 

iv - Z u g a n g 

B e d i n g u n g e n : 
A offene Atemwege 

B AF >8/min, SpOz > 90% 

C BD syst > 90 mmHg 
Suche und behandle 
Volumenverlust! 

D ansprechbar 

M o r p h i n 
2 -5 m g iv 

max ima l 20 m g 
K inde r : 

0,05 m g / k g 
max ima l 10 m g 

Koliken: erwäge 
Novalgin 1-2,5 g Kl 
(Cave Hypotonie!) 
Buscopan 20 mg 

langsam iv 

ja<(NausGa?>nein 

Antiemetika iv: 
- DHBP* (Droperidol®) 0,5 mg max. 2x 
- Odansetron (Zofran®) 4 mg 
- Tropisetron (Navoban®) 5 mg 
* nicht bei M. Parkinson 

I 

Trauma / eingeklemmt: 
erwäge Ketaiar 

0,25-0,5 rng/kg iv 
zusätzlicii 

Dormicum 1-2 mg iv 
Ix wiederholbar 

nach 15 Min 

Ü b e r w a c h u n g der V i t a l p a r a m e t e r , T ranspor t 

- Morphin: titrieren, ca. alle 10 min; Höhere Dosis nach Bedarf 
- ev Fentanyl 25-50 mcg-weise iv 
- Kinder: Nubain 0,1 mg / kg (alternativ zu Mo), Wiederholung nach Bedarf 

Antiemetika: Zofran 0,15 mg/kg oder Droperidol 0,01 mg/kg 

Cave: Die genannten Antiemetika können in Kombination mit Psychopharmaka, 
Bradykardien etc. schwere Rhythmusstörungen verursachen. 

Abb. 3: Algorithmus 
Schmerztherapie der 
Rettungsdienst IG Nord 
2011 

• ALS und Kindcrrcanimation nach 

ERC-Richtlinien, 

• VcralDreichung alier Medikamente/Infusic^nen 

gemäfä internen Weisungen, 

• transkutanes Pacing, 

• Intubation mit und ohne medikamentöse Unter

stützung inkl. kontrollierter maschineller Beat

mung, 

• Entlastung eines Spamiungspneumothorax 

mittels Venenkanüle/ ' i l ioraxdrainage, 

• intraossäre Punlition, 

• Koniotomie. 

Die erwähnten Kompetenzen werden vom ärztlichen 

Leiter unter Beachaing der unten aufgelisteten Ge

sichtspunkte an die Rettungssanitäler delegiert: 

• eindeutige Indikationsstellung, 

• Dokumentation der getroffenen Maßnahmen im 

Einsatzbericht, 

• bei Unsicherheiten telefonische Rückspraclie mit 

dem zuständigen Anästhesiefächarzt. 

Die VerantworlLmg für die korrekte Durchführimg al

ler getroffenen Maßnahmen liegt beim ausführenden 

Mitarbeiter. Bei Anwesenheit eines Arztes befolgt das 

Rettungsdienstpersonal dessen Anweisimgen; in die

sem Fall trägt der Ai'Zt auch die Verantwortung. 

Im Rahmen einer internen Weiterbildung (Intu

bationstraining und Narkose führung) arbeiten die 

Rettungssanitäter auf der Anästhesieabtei lung im 

Spital in Aarau. Zudem werden regelmäßige Mega-

code-Trainings g e m ä ß den ALS- imd EPLS-Richtli-

nien durchgeführt . Ebenfalls muss jeder Mitarbeiter 

diverse Weiterbildungen auf der Online-Plattform 

Smedex absolvieren. Das Gesundheitsdepartement 

des Kantons Aargau fülirt jährlich einen Weiterbil-

dimgstag für alle Rettungsdienstmitarbeiter im Kan

ton durch, an dem verschiedene Themen (z.B. Kata-

strophennianagenient, Arbeitssicherheit) besprochen 

und geübt werden. Regelmäßig wiederkehrende Vor

träge durch kompetente Referenten runden das Fort-

und Weiterbildungsprogramm des Rettungsdienstes 

i n Aarau ab. 

Die qualifizierte Ausbildung zum Rettungssanitäter 

HF, ggf. mit NDS Anästhesie, ergänzt durch regelniä-

fäige Fort- und Weiterbildungen, bildet die Gmndlage 

für die Delegation von Basis- imd erweiterten Maß

nahmen durch den Ärztlichen Leiter. Diese delegier

ten Kompetenzen sind personenbezogen imd zeiüich 

limitiert. © 
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